
 

 

 

Abgeschlossene Beschwerdefälle 2025  

 
Um die wunderschöne Schweizer Natur und Landschaft zu bewahren, haben Parlament und Volk Ge-
setze beschlossen. Das Verbandsbeschwerderecht dient dazu, dass diese auch wirklich eingehalten 
werden. In Fällen von erheblichen Eingriffen in die Natur und nach sorgfältiger Prüfung ermöglicht 
das Verbandsbeschwerderecht, solche Projekte von Gerichten auf ihre Rechtmässigkeit überprüfen 
zu lassen. Denn die Natur kann nicht für sich selbst einstehen. Das Schweizer Volk hat dieses Instru-
ment 2008 mit 66% Zustimmung sehr deutlich bestätigt. 

BirdLife Schweiz nutzt dieses Instrument, wenn Biotope von nationaler Bedeutung oder gefährdete 
Arten durch nicht rechtskonforme Eingriffe erheblich gefährdet werden könnten. Das Verbandsbe-
schwerderecht gibt nur die Möglichkeit, eine Überprüfung eines Projekts auf seine Rechtmässigkeit 
anzustossen. Entscheide fällen ausschliesslich die Gerichte. 

 
2025 abgeschlossene Beschwerdefälle:  
 

• GR, Verschiedene Gemeinden, Proaktive Wolfsrudelregulierung Rudel Jatzhorn und Rügiul, OGer / 
22.01.2025, Rückzug durch Organisation ohne Vereinbarung, VR1 23 82 
 

• GR, Verschiedene Gemeinden, Proaktive Wolfsrudelregulierung Rudel Stagias, OGer /  22.01.2025, 
Rückzug durch Organisation ohne Vereinbarung, VR1 23 84 
 

• VS, Verschiedene Gemeinden, Proaktive Wolfsrudelregulierung Rudel Hauts-Forts, Staatsrat / 
05.02.2025, Rückzug durch Organisation ohne Vereinbarung, CHE 303/23T 

 
• VS, Verschiedene Gemeinden, Proaktive Wolfsrudelregulierung Rudel Nanz, Staatsrat /  05.02.205, 

Rückzug durch Organisation ohne Vereinbarung, CHE 304/23T 
 

• SZ, Freienbach, Abbruch und Neubau ARA-Gebäude Höfe in ökologisch ausreichender Pufferzone 
von Flachmoor von nationaler Bedeutung, RR / 1. kt. Instanz, 11.03.2025, gutgeheissen, VB 
60/2024 

 
• GL, Glarus Süd, Erweiterung Beschneiungsanlagen (überarbeitetes Projekt), Departement Bau und 

Umwelt / 17.03.2025, Gegenstandslosigkeit der Beschwerde, 2024-261 
 

• GL, Glarus Nord, Schutzbeschluss Torfstichseen, VGer / 1. kt. Instanz, 24.06.2025, teilweise gutge-
heissen, VG.2024.00076 

 
• GL, Glarus Süd, Anlage von Stegen und Fusswegen im Gewässerraum bei der Revitalisierung Län-

grüti, VGer / 23.10.2025, gutgeheissen, VG.2025.00059 
 

• SZ, Gersau, Erschliessungsstrasse Schletterwald und Alp Scharteggli ohne Abklärung bezüglich 
Fauna und Flora, VGer / 24.10.2025, teilweise gutgeheissen, III 2024 181 
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• GL, Glarus Nord , Nutzungsplanung, BGer, 31.10.2025, gutgeheissen, BGer 1C_243/2025 (Bemer-
kung: Die USO haben den Nichteintretensentscheid des VGer vor BGer angefochten und die Sache 
wurde zur neuen Beurteilung an das VGer zurückgewiesen.  

 
• SH, Schaffhausen, Zwei- und Einfamilienhaus Hemmental in TWW von nationaler Bedeutung, 

BGer, 08.12.2025, gutgeheissen, BGer 1C_49/2025 (Bemerkung: Beschwerde der Gegenseite ab-
gewiesen) 
 


